
Breit abgestützes Vorgehen anstatt langwierige Verfahren

Gesetzliche Kriterien entscheiden, ob beim Bau, Umbau, bei der Än-
derung oder Erweiterung einer Anlage eine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) durchzuführen ist. In der UVP wird geprüft, ob das 
Projekt den bundesrechtlichen Vorschriften über den Schutz der Um-
welt entspricht. BSB + Partner berät Bauherren während dem ganzen 
Verfahren und verfasst die wichtigste Grundlage der UVP, den Um-
weltverträglichkeitsbericht (UVB). 

Wer heute ein grösseres Bauvorhaben realisieren will, sollte im In-
teresse eines effizienten Projektablaufes frühzeitig abklären, ob sein 
Projekt der UVP-Pflicht unterliegt. Die UVP-Pflicht wird unter anderem 
ausgelöst, wenn Schwellenwerte beim Parkplatzangebot, bei der Ver-
kaufs- oder Lagerfläche oder bei der Lagerung umweltgefährdender 
Stoffe überschritten werden. 

BSB + Partner bearbeitete in den letzten zehn Jahren insbesondere 
Projekte rund um Einkaufszentren, Industrie- und Gewerbeanlagen 
sowie Kies- und Gesteinsabbauanlagen. Dank der langjährigen Tätig-
keit in diesem Bereich und der guten Verankerung des Büros in den 
Kantonen Solothurn und Bern kennt BSB + Partner die verantwort-
lichen Personen der kantonalen Amtsstellen und der Gemeinden.

Wir prüfen alle relevanten Sachfragen nach allgemein anerkannten 
Methoden und wissen, worauf speziell zu achten ist. Unsere Fach-
kompetenz gepaart mit der ausgeprägten Fähigkeit mit den verant-
wortlichen Behörden zu kommunizieren, erlauben uns, das Verfahren 
positiv zu beeinflussen und effizient zu begleiten. Wir helfen der Bau-
herrschaft ihr Projekt so zu gestalten, dass die Hürde der UVP nicht zu 
einem unüberwindlichen Hindernis wird.

Umweltverträglichkeitsberichte UVB

Einige Beispiele:
• UVB Verkehrsentlastung Klus

• UVB Logistikzentrum Planzer, Härkingen
• UVB Neues Briefpostzentrum REMA, DIE POST, Härkingen

• UVB Logistikcenter OST, Migros Verteilbetriebe Neuendorf MVN, Neuendorf


